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1. Funktion und Bedeutung der Massenkommunikation
im Verfassungsrecht

109Die Massenkommunikation und damit verbunden die Massenmedien spie-
len in einer modernen demokratischen Gesellschaft eine �berragend wich-
tige Rolle. Ausgangspunkt f�r die immense Bedeutung der Medien ist ihr
funktionaler Bezug zur Meinungsfreiheit, zur Demokratie und anderen
Grundprinzipien unserer Verfassung.253 Die Medien transportieren die In-
formationen, die Grundlage und essentielle Voraussetzung der freien Mei-
nungsbildung sind. Ihnen kommt damit eine Vermittlungs- und Br�cken-
funktion zu, die eine unerl�ssliche Voraussetzung zur Verwirklichung des
Normziels des Art. 5 Abs. 1 GG ist.254 Neben die klassischen Massenme-
dien sind die „Intermedi�re“255 getreten, die einen algorithmengesteuerten
Zugang zu Inhalten und Informationen gleich welcher Art vermitteln. Be-
stimmte Intermedi�re erm�glichen es dem Einzelnen nicht nur, textliche
und audiovisuelle Angebote Dritter zu finden und zu nutzen. Vielmehr
kann er auch eigene Inhalte einem globalen Markt kosteng�nstig und nahe-
zu ohne Zugangshindernisse zug�nglich machen, also seine Inhalte mas-
senhaft verbreiten. Damit gewinnen diese zunehmend Einfluss auf die �f-
fentliche Willensbildung.256

110Nur durch eine umfangreiche und ausgewogene Information wird das Indi-
viduum in die Lage versetzt, sich ein umfassendes Bild der Geschehnisse
machen zu k�nnen. Aufgrund dieses Eindruckes erfolgt dann die Mei-
nungsbildung, die sich in der Stimmabgabe bei Wahlen niederschl�gt. Das
Wahlrecht baut also auf Erkenntnis des W�hlers auf, der jedenfalls idealty-
pisch die Entwicklung seines Staates und seiner Gesellschaft beobachtet
und versteht, die personellen und programmatischen Handlungsalternativen
der politischen Parteien abw�gt, kennt und w�rdigt, der seine eigenen Inte-
ressen definiert und seine Zugeh�rigkeit zu einem demokratischen Rechts-
staat verantwortlich wahrnimmt. Dies setzt Informationen voraus, die den
Menschen Beurteilungshilfen und Wertorientierungen an die Hand geben.
Demnach stellen die Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit grundrecht-
liche Gew�hrleistungen dar, die mit dem Demokratieprinzip in einem en-
gen Zusammenhang stehen, also den dort vorausgesetzten st�ndigen Pro-
zess des Bedenkens, Erw�gens, Kritisierens und Erneuerns st�tzen und
pflegen. Hiernach bedarf es einer Willensbildung vom Volk ausgehend,
also „von unten nach oben“. Der unantastbare Gehalt des Demokratieprin-
zips liegt darin begr�ndet, dass die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben
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und die Aus�bung staatlicher Befugnisse sich auf das Staatsvolk zur�ck-
f�hren lassen.257 Das Volk wiederum ben�tigt daf�r eine gr�ndliche Versor-
gung mit Informationen, die ihm die Medien bzw. die Intermedi�re liefern.

111 Man kann also den Massenmedien und zunehmend den Intermedi�ren eine
Schl�sselrolle bei der Willensbildung des Volkes zusprechen, die sogar als
„Macht der aktuellen Masseninformation“ charakterisiert wird.258

112 Im Ausgangspunkt ist festzuhalten, dass das Bundesverfassungsgericht bei
Art. 5 Abs. 1 GG zwischen f�nf unterschiedlichen Grundrechten, n�m-
lich der Meinungs- und der Informationsfreiheit als klassischen individuel-
len Rechten und der Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit bei den Massen-
medien unterscheidet.259 Die Kommunikationsfreiheiten des Art. 5 Abs. 1
GG sind auch Teil des in der Menschenw�rde wurzelnden elementaren
Rechts auf Denkfreiheit, auf die individuell-private Befriedigung von geis-
tiger Neugier, Wissensdurst und Mitteilungsbed�rfnis und auf mitmensch-
liche Kommunikation in allen Lebensbereichen. Die Freiheit der Meinung
wird dabei als „unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Pers�nlichkeit
in der Gesellschaft“ und „in gewissem Sinn (als) die Grundlage jeder Frei-
heit �berhaupt“ begriffen.260

2. Historische Entwicklung

a) Allgemeines

113 Gerade das Medienrecht und die Kommunikationsfreiheiten sowie ihre Aus-
legung beruhen auf historischen Entwicklungen und Erfahrungen, die
insbesondere in den unterschiedlichen Interpretationen von Presse- und
Rundfunkfreiheit und der Einordnung der Telemedien in die Kommunikati-
onsfreiheiten ihren Niederschlag finden. Daher ist es notwendig, die Ent-
wicklung der Presse, des Rundfunks und der Telemedien in der gebotenen
K�rze nachzuzeichnen261 und auch auf neue Entwicklungen einzugehen. Die
Kommunikationsfreiheiten des Grundgesetzes und insbesondere die Inter-
pretation der Rundfunkfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht stellen
nicht zuletzt eine Reaktion auf den Missbrauch der Massenmedien als Propa-
gandainstrument der Nationalsozialisten im Dritten Reich dar. Erst diese ge-
schichtlichen Erfahrungen erkl�ren, warum das Bundesverfassungsgericht
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den Kommunikationsfreiheiten eine so hohe Bedeutung beimisst, deren
Staatsferne entschlossen verteidigt und an den Gesetzgeber weitreichende
Anforderungen zur Sicherung unabh�ngiger Massenmedien stellt.

b) Presse

114Die um 1450 gemachte Erfindung des Mainzers Johannes Gutenberg, be-
wegliche und wieder verwendbare Lettern zum Buchdruck zu verwenden,
war der Ausgangspunkt f�r die Entstehung der Presse. Erst dadurch wurde es
m�glich, neuen Ideen und Geistesstr�mungen im Wege der Massenverviel-
f�ltigung zu einer bislang unbekannten Breitenwirkung zu verhelfen. Ohne
diese Erfindung w�re die Verbreitung der Schriften Martin Luthers und da-
mit die Reformation nicht m�glich gewesen. Die moderne periodische Pres-
se begann aber erst in der Epoche der Aufkl�rung des 17. und 18. Jahrhun-
derts. Im Jahr 1605 erschien mit der Relation die erste deutschsprachige
politische Wochenzeitung. Die theoretische Diskussion um die Pressefrei-
heit allerdings wurde in England im 17. Jahrhundert initiiert.262 In Deutsch-
land wurde erst in den Jahren 1813 und 1814 die Pressefreiheit aufgrund des
gemeinsamen Kampfes gegen Napoleon eingefordert. Die Zahl der Zei-
tungsauflagen und der politischen Kommentare stieg erheblich an.263

115Der Grundrechtsteil der Paulskirchenverfassung von 1849 garantierte die
„Preßfreiheit“ in Art. 138 auch und gerade deshalb, weil deren vollst�ndige
Absicherung nach Auffassung der Paulskirchenversammlung die sicherste
Garantie der politischen Freiheit war. Nach dem Scheitern der Paulskir-
chenverfassung wurde erst im Deutschen Reich ein einheitlicher Rechts-
rahmen f�r die Presse mit der Verabschiedung des Reichspressgesetzes
1874 durch den Reichstag geschaffen, das in einzelnen Bundesl�ndern bis
1966 Geltung hatte.264 Eine verfassungsrechtliche Verankerung der Presse-
freiheit gab es im Deutschen Reich nicht. Dagegen sch�tzte die Weimarer
Verfassung die Pressefreiheit, indem sie in Art. 118 WRV die Meinungs-
freiheit in Wort, Schrift, Druck und Bild in den Schranken der allgemeinen
Gesetze gew�hrte.

116Zu einem Bruch kam es im Nationalsozialismus. Nach der Reichstagswahl
im M�rz 1933 begann das neue „Reichsministerium f�r Volksaufkl�rung
und Propaganda“ mit der Gleichschaltung der Presse.265 Verleger und Jour-
nalisten wurden zwangsverkammert und die unliebsamen „Skandalbl�tter“
kurzerhand geschlossen, bis es fast nur noch nationalsozialistische Presse
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gab. Damit waren Meinungsfreiheit und Pressefreiheit abgeschafft. Ein
freier geistiger Meinungskampf konnte nicht mehr stattfinden.

117 In der Zeit zwischen Kriegsende und Inkrafttreten des Grundgesetzes gal-
ten in den drei westlichen Besatzungszonen unterschiedliche Regelungen,
die die Herausgabe von Zeitungen von einer Lizenz der jeweiligen Milit�r-
verwaltung abh�ngig machten. Die Westalliierten verfolgten das Ziel, eine
demokratische und vielf�ltige Presselandschaft aufzubauen. Dies f�hrte
schon bald zu einer außenpluralen Presselandschaft.

118 Im Grundgesetz ist die allgemeine Pressefreiheit in Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG von Beginn an gew�hrleistet. In der Folge nahm die Zahl der Zeitungen
und Zeitschriften �ber Jahrzehnte zu. Dies hat sich nicht zuletzt wegen der
Digitalisierung erheblich ge�ndert. Gegenw�rtig leidet die Presse weiterhin
unter einer Krise aufgrund des Einbruchs bei den Werbeeinahmen und
r�ckl�ufiger Verkaufszahlen. Gerade das j�ngere Publikum informiert sich
nicht mehr vorrangig �ber die klassischen Medien, wie Tageszeitung, Ra-
dio oder Fernsehen. Es wendet sich vor allem von den Tageszeitungen ab.
Immer mehr in den Vordergrund r�cken neue Onlineangebote, die �ber das
Internet verbreitet werden. Hier sind die Informationen stets aktuell, zeit-
unabh�ngig zu erfassen und praktisch pr�sentiert. Die Frage, die unter Me-
dienrechtlern und Praktikern immer wieder zu Diskussionen f�hrt, ist, ob
diese T�tigkeiten von Presseunternehmen noch dem Bereich der Presse,
dem Rundfunk oder einer Erscheinungsform dazwischen (Telemedien) zu-
zuordnen sind. Diese Entwicklungen f�hren zu einer rasant zunehmenden
Konzentration auf wenige Großverlage.266 Es bleibt abzuwarten, welche
Folgen dies f�r die Pressevielfalt und die Ausgestaltung der rechtlichen
Rahmenbedingungen haben wird.

c) Rundfunk

119 Der Rundfunk entstand erst im letzten Jahrhundert.267 Die Entdeckung der
drahtlosen Verbreitung elektromagnetischer Schwingungen durch Heinrich
Hertz im Jahre 1887 f�hrte erstmalig zur Nutzung des Funkmediums und
war der Grundstein der heutigen Rundfunktechnik. Zun�chst nur f�r den
Bereich des See- und K�stenfunks im Einsatz, wurde die Erfindung sp�ter
auch zur drahtlosen Ton�bertragung genutzt. W�hrend des Ersten Weltkrie-
ges entwickelte man das Medium „Funk“ weiter und setzte es in erster Li-
nie zu milit�rischen Zwecken ein. Das erste deutsche regelm�ßige H�r-
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funkprogramm der Berliner „Radio Stunde AG“ begann im Oktober
1923.268 Nach und nach wurde der Rundfunkbetrieb auch in allen anderen
Sendebezirken aufgenommen, in denen regionale Rundfunkgesellschaf-
ten von Privatpersonen gegr�ndet wurden.

120Rundfunkrechtliche Rahmenbedingungen bestanden zu diesem Zeitpunkt
nicht. Die Weimarer Verfassung sch�tzte zwar die Meinungsfreiheit in
Wort, Schrift, Druck und Bild in den Schranken der allgemeinen Gesetze,
enthielt aber keine Rundfunkfreiheit. Der Staat, repr�sentiert durch die
Deutsche Reichspost, war aber von Beginn an Teilhaber an den privaten
Rundfunkgesellschaften. Als 1925 die „Reichsrundfunkgesellschaft“
gegr�ndet wurde, war die Reichspost Mehrheitseigner sowohl bei der
Reichsrundfunkgesellschaft als auch �ber diese bei den einzelnen Regio-
nalgesellschaften. Damit war der Rundfunk in Weimar bereits 1926 ein
Staatsrundfunk, der lediglich in privater Form als GmbH betrieben wurde.
Die Erste Rundfunkordnung Weimars von 1925/1926 wurde noch vor der
nationalsozialistischen Macht�bernahme im Jahr 1932 durch die Zweite
Weimarer Rundfunkordnung der Regierung von Papen abgel�st und ver-
sch�rft. Dadurch wurde der Rundfunk endg�ltig zentralisiert.269

121Diese Entwicklung w�hrend der letzten Phase der Weimarer Republik kam
den Nationalsozialisten sehr entgegen.270 Wegen der vorgefundenen Rund-
funkorganisation war es f�r die neuen Machthaber von 1933 und den zu-
st�ndigen Minister f�r „Volksaufkl�rung und Propaganda“ ein leichtes, den
Reichsrundfunk sofort zum wichtigsten Instrument der Massenlenkung
und Propaganda und sp�ter der politischen sowie milit�rischen Hysterie
zu machen. Hierzu brauchten nur die letzten Reste f�deraler Strukturen,
die die Reichsrundfunkgesellschaft mit ihren regionalen Radiounterneh-
men noch besaß, zerschlagen und das Management auf die neue Ideologie
eingeschworen werden. Staatsn�he und Zentralismus waren also die Kon-
struktionsfehler des Weimarer Rundfunks. Der sp�tere Reichsminister f�r
Volksaufkl�rung und Propaganda Joseph Goebbels hatte die herausragende
Wirkung des Mediums bereits vor der Machtergreifung der Nationalsozia-
listen erkannt und es als das „allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstru-
ment“ bezeichnet.271

122Ab Juni 1933 verf�gte das Reich �ber alle Anteile der Reichsrundfunkge-
sellschaft. Die Regionalgesellschaften erhielten den Status einer Zweigstel-
le. Ab April 1934 wurden sie als „Reichssender“ bezeichnet und verloren
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endg�ltig jeden selbstst�ndigen Status.272 Weitere Schritte zur Instrumen-
talisierung des Rundfunks waren die Zusammenfassung aller Rundfunk-
schaffenden in der „Reichsrundfunkkammer“ und die Schaffung eines
„Reichsintendanten“ des deutschen Rundfunks. Es wurden „Volksempf�n-
ger“ entwickelt und zu einem Preis von 76 RM vertrieben, was die Zahl
der Rundfunkh�rer betr�chtlich steigerte.273 Auf dieser Grundlage wurde
der H�rfunk zum zentralen Instrument der Massenlenkung und der milit�ri-
schen Propaganda eingesetzt und mit Beginn des zweiten Weltkriegs 1939
ein Abh�rverbot „feindlicher“, also ausl�ndischer Rundfunksender ver-
h�ngt und Verst�ße dagegen mit hohen Strafen bedroht. Deutschland war
f�r den Propaganda-Krieg technisch sehr gut ger�stet: Leistungsstarke Mit-
tel- und Langwellen-Sender verbreiteten Fremdsprachenprogramme in das
europ�ische Ausland.274 Gegen Kriegsende kam der Sendebetrieb zum Er-
liegen, und am 8.5.1945 brach praktisch mit der allgemeinen deutschen
Staatsgewalt auch die Rundfunkorganisation zusammen.

123 Das Fernsehen spielte in der Weimarer Zeit noch kaum eine Rolle, obwohl
die Reichspost intensiv die Entwicklung f�rderte. Erst am 22.3.1935 wurde
der erste regelm�ßige Fernsehprogrammbetrieb vom Reichspostzentral-
amt und der Reichsrundfunkgesellschaft in Berlin aufgenommen.275 Mit
der �bertragung der XI. Olympischen Sommerspiele im August 1936 er-
langte das Fernsehen dann auch bei einer breiteren Bev�lkerungsschicht
eine gewisse Bekanntheit, obwohl das Programm nur in eigens in Berlin
eingerichteten „Fernsehstuben“ ausgestrahlt wurde. Im Sommer 1939 kam
der erste Fernsehempf�nger auf den Markt und wurde auf der Funkausstel-
lung als „Volks-Fernseh-Empf�nger“ der �ffentlichkeit vorgestellt. Jedoch
wurde die Produktion nach 50 St�ck gestoppt: Hitler hatte am 1.9.1939 mit
dem �berfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg begonnen, und die Industrie
brauchte die Produktionskapazit�ten f�r die R�stung.276 Die Fernsehsen-
dungen ver�nderten sich mit Kriegsbeginn erheblich. Die Hauptaufgabe be-
stand in der (gesch�nten und auch wenig objektiven) Darstellung von ak-
tuellen Ereignissen. Verst�rkt wurden auch milit�rische Ert�chtigungs- und
Propagandafilme gezeigt, um die B�rger „auf Linie“ zu halten. Im Krieg
sendete das Fernsehen nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg und
Paris. Am 19.9.1944 stellte das nationalsozialistische Fernsehen seinen
Sendebetrieb ein.

124 Die heutige Rundfunklandschaft in Deutschland hat ihren Ursprung in der
Besatzungszeit. Im Rahmen der Berliner Deklaration vom 5.6.1945 �ber-
nahmen die vier Besatzungsm�chte in Deutschland die oberste Gewalt und
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verboten den Deutschen jede Sendet�tigkeit.277 Doch schon bald begannen
die Gespr�che zwischen den alliierten Dienststellen und deutschen Rund-
funksachverst�ndigen �ber eine neue Rundfunkorganisation in den drei
Westzonen. Die Vertreter der Besatzungsm�chte brachten die Kenntnisse
�ber die Rundfunkstruktur ihrer Heimatl�nder in die Gespr�che ein. Die
Briten hatten die �ffentlich-rechtliche Rundfunkk�rperschaft BBC, die
Amerikaner eine Vielzahl an privaten, streng staatsfernen Gesellschaften
und die Franzosen ihre zentrale Sendeanstalt mit dem Monopol f�r den ge-
samten Sendebetrieb. Der deutsche Rundfunk sollte nach Meinung aller
nicht in die Organisation der staatlichen Exekutive eingef�gt werden, um
eine nochmalige �bernahme des Rundfunks zu Staatszwecken zu verhin-
dern. Zur endg�ltigen L�sung steuerten US-Amerikaner die starke f�derale
Komponente bei. Die �ffentlich-rechtliche Natur der Landesrundfunkan-
stalten brachten die Briten in das neue Rundfunksystem ein. Daf�r bot sich
als Organisationsform das bew�hrte Rechtsinstitut der selbstst�ndigen An-
stalt des �ffentlichen Rechts an.278

125Briten und Amerikaner, die die Struktur des neuen Rundfunks in den West-
zonen pr�gten, waren sich einig, einen demokratischen Rundfunk schaffen
zu wollen, der weder dem Staat oder den Parteien noch einzelnen gesell-
schaftlichen Gruppen, z.B. den Kapitalgebern, sondern der Allgemeinheit
geh�ren sollte. Er sollte nicht privatwirtschaftlich organisiert und finanziert
sein, sondern durch Geb�hren der Teilnehmer. Er sollte nicht durch Regie-
rungen oder Parteien kontrolliert werden, sondern durch Aufsichtsgremien
aus Vertretern der gesellschaftlichen Gruppen. Staatsferne, F�deralismus
und Pluralit�t zur Gew�hrleistung umfassender und ausgewogener Infor-
mation der B�rger bildeten also das Fundament dieses neuen Rundfunks.

126Mit dieser in der deutschen Mediengeschichte einmaligen Konstruktion
haben die Alliierten den Deutschen ein Geschenk gemacht, das neben der
freien Marktwirtschaft entscheidender Garant f�r eine funktionierende De-
mokratie in Deutschland werden sollte. Auf dieser Basis wurden in den
drei westlichen Besatzungszonen die einzelnen Landesrundfunkanstalten
nach den Prinzipien der Staatsferne und Unabh�ngigkeit aufgebaut. In der
amerikanischen Zone entstand der Bayerische Rundfunk, der Hessische
Rundfunk, Radio Bremen und der S�ddeutsche Rundfunk, in der britischen
Zone der Nordwestdeutsche Rundfunk und in der franz�sischen Zone der
S�dwestrundfunk.279

127Allerdings war diese auf die Vorstellungen der Westalliierten zur�ckgehen-
de Konstruktion von Anfang an umstritten. Manche lehnten die Vorstellun-
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gen als Besatzungsdiktat ab. Anderen schwebte ein zentralistischer staatli-
cher Rundfunk nach Weimarer Muster vor, weil in einem demokratischen
Staat, so argumentierten sie, ein Staatsrundfunk ebenfalls zwangsl�ufig de-
mokratisch sei. Zudem zeichneten sie das Bild der Zerrissenheit und Unei-
nigkeit der Landesrundfunkanstalten, um damit eine zentrale Bundesrund-
funkgesetzgebung als notwendig darzustellen.

128 Die Auseinandersetzung �ber die Rundfunkverfassung begann schon 1947/
48. Sie spitzte sich zu Beginn der 50er Jahre dramatisch zu, als der Siegeszug
des Fernsehens ganz allm�hlich begann. So sollte nach den Pl�nen der dama-
ligen Bundesregierung und insbesondere des Bundeskanzlers Konrad Ade-
nauer, wie sie im Entwurf des Bundesrundfunkgesetzes von 1953 zum
Ausdruck kamen, der gesamte Fernsehbetrieb und die Kurz- und Langwel-
lensender sowie die Rundfunk- und Fernsehforschung in einer Institution un-
ter Aufsicht der Bundesregierung zusammengefasst werden. Die Parallelen
zur Weimarer Reichsrundfunkgesellschaft waren unverkennbar.

129 Nicht zuletzt zur Abwehr dieser sich bereits vor 1950 abzeichnenden Pl�ne,
aber auch zur L�sung der alle Rundfunkanstalten betreffenden Fragen in-
tensivierte man erste �berlegungen, die schon vorher auf eine Zusammen-
arbeit der neu errichteten Landesrundfunkanstalten in den drei Westzonen
abzielten. Dies f�hrte bereits am 9./10.6.1950 zur Gr�ndung der Arbeits-
gemeinschaft der �ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bun-
desrepublik Deutschland (ARD) als ein Element des kooperativen F�de-
ralismus, deren Satzung urspr�nglich die einzige Rechtsgrundlage der
ARD bildete. In der Satzung ist auch die Mitgliedschaft in der ARD gere-
gelt, der heute die neun Landesrundfunkanstalten sowie – und dies ist
durchaus bemerkenswert – die Deutsche Welle als einzig verbliebene
Rundfunkanstalt des Bundesrechts angeh�ren. Damit erbrachten die Lan-
desrundfunkanstalten den Beweis, dass auch ein f�derales Rundfunksystem
durchaus in der Lage ist, L�ndergrenzen �berschreitende Fragen – wie den
Aufbau eines Fernsehgemeinschaftsprogramms zum 1.11.1954 – zu l�sen,
und dies sogar ohne staatsvertragliche Grundlage. Diese existiert erst seit
dem 1.1.1992 in Form des zu diesem Zeitpunkt in Kraft getretenen ARD-
Staatsvertrags, der allerdings keine – auch gar nicht erforderliche – Er-
m�chtigung zur Veranstaltung des Fernsehgemeinschaftsprogramms ent-
h�lt, sondern die Landesrundfunkanstalten lediglich zur Veranstaltung des
bestehenden Fernsehgemeinschaftsprogramms verpflichtet.

130 Mit der Gr�ndung der ARD und der Einf�hrung eines gemeinsamen Fern-
sehprogramms zum 1.1.1954 war aber die Gefahr f�r die Unabh�ngigkeit
und die f�derale Struktur des �ffentlich-rechtlichen Rundfunks keineswegs
abgewehrt. Zwar lehnten der Bundesrat und große Teile des Bundestages
den damaligen Gesetzentwurf der Bundesregierung ab. Bundeskanzler Ade-
nauer gab sich aber nicht geschlagen, sondern gr�ndete die Deutschland-
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Fernsehen GmbH, die nunmehr in Form einer im staatlichen Eigentum ste-
henden privaten Gesellschaft ein zweites Fernsehprogramm veranstalten
sollte. Kein Bundesland war bereit, sich an der GmbH zu beteiligen, sodass
der Bund alleiniger Inhaber aller Gesch�ftsanteile wurde. Dieser Versuch
scheiterte vor dem von verschiedenen L�ndern angerufenen Bundesverfas-
sungsgericht im ber�hmten ersten Fernsehurteil vom 28.2.1961,280 das von
dem damaligen Intendanten des SDR, Professor Bausch, ganz zu Recht als
„Magna Charta“ des Rundfunkrechts bezeichnet wurde.

131Mit dieser ersten Entscheidung in einer langen Reihe von Rundfunkur-
teilen281 begannen die Karlsruher Richter, die bundesdeutsche Rund-
funkordnung entscheidend mitzupr�gen. Ihr Beitrag zum Erhalt und der
Fortentwicklung einer demokratischen, vielf�ltigen, der Demokratie ver-
pflichteten und den kulturstaatlichen Auftrag ber�cksichtigenden Medien-
landschaft kann gar nicht nachhaltig genug gew�rdigt werden.

132Mit der Einf�hrung des privaten Rundfunks in Deutschland, der mit
dem sogenannten „Ludwigshafener Urknall“ im Jahr 1984 begann, sahen
sich die in der ARD zusammengeschlossenen �ffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten und das nach dem 1. Fernsehurteil als gemeinsame Fernseh-
anstalt aller L�nder durch Staatsvertrag vom 6.6.1961 gegr�ndete ZDF
einer neuen Herausforderung ausgesetzt. Eine ganze Reihe von Medienpo-
litikern erhob die Forderung, dass – sobald die privaten Anbieter etabliert
seien – der �ffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn schon nicht als ein Mo-
dell von gestern abgeschafft, doch auf eine Restversorgung im Bereich der
Hochkultur reduziert werden solle. Dieser Streit um die Rolle des �ffent-
lich-rechtlichen Rundfunks im sogenannten dualen System und seine Fi-
nanzierung dauert bis heute an, wenn auch mit stets unterschiedlicher Ak-
zentuierung. Dabei geht es zunehmend auch um die Frage, ob und
inwieweit dem �ffentlich-rechtlichen Rundfunk in der digitalen Welt auch
Online-Angebote, also Telemedienangebote, neben linearen Programmen
gestattet werden sollen.282

133Das duale System sieht sich neuen Herausforderungen gegen�ber, die mit
der Digitalisierung und der damit einhergehenden Differenzierung und Kon-
vergenz der Medien verbunden sind. Insgesamt geht mit dem Umstand,
dass immer mehr Menschen online den Zugang zu Medieninhalten suchen,
eine spezifische Entwicklung einher: die Verschmelzung von linearen und
nicht-linearen Angeboten aus Nutzersicht. Rundfunkangebote waren tradi-
tionell f�r die Nutzung einer bestimmten Endger�tart konzipiert und an
einen bestimmten �bertragungsweg (Frequenzen) gebunden. Typischerwei-
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se versammelten sich die Familien in den Abendstunden vor dem Fernsehge-
r�t oder dem Radio, um die Tagesnachrichten und danach das Unterhaltungs-
programm aufzunehmen. Dieses Modell der Rundfunknutzung war lange
popul�r und hatte eine erhebliche Bedeutung f�r die Meinungsbildung. Seit
einiger Zeit verliert es jedoch erheblich an Bindungskraft. Insbesondere f�r
j�ngere Altersgruppen hat es l�ngst an Anziehungskraft verloren. Mit dem
Internet ist ein universeller, frequenzunabh�ngiger Verbreitungsweg entstan-
den, der von unterschiedlichen Endger�tarten genutzt werden kann. Die
Konvergenz der Endger�te f�hrt dazu, dass digitalisierte audiovisuelle Inhal-
te nicht nur auf dem Fernseher, sondern auch auf Notebooks oder gar mobil
auf Tablets und Smartphones geh�rt und angesehen werden k�nnen.283

134 Zudem gibt es neben den linearen, auf einem festen inhaltlichen und zeitli-
chen Sendeplan basierenden Angeboten eine breite Palette von Abruf-
diensten, die in beliebiger Reihenfolge sowie zeitlich und �rtlich unabh�ngig
genutzt werden. Damit verwischen zunehmend die Grenzen zwischen den
herk�mmlichen Mediengattungen. So existieren Angebote, die den her-
k�mmlichen Tages- und Wochenzeitschriften �hneln, aber oft mit umfangrei-
chen Videoangeboten deutlich �ber die herk�mmlichen Darstellungsformen
hinausgehen und als elektronische Presse bezeichnet werden. Bei den audio-
visuellen Angeboten umfasst das Spektrum Online-Videotheken, �ber die
u. a. aktuelle Blockbuster bezogen werden k�nnen, Videoportale wie
YouTube oder die Mediatheken �ffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten.
Kennzeichnend f�r diese Entwicklung ist, dass insbesondere j�ngere Alters-
klassen unter 30 Jahren sich st�rker den neuartigen Angeboten zuwenden und
in der Folge weniger klassisches Fernsehen nutzen. Dagegen h�lt die „�ltere
Generation“ noch eher an den hergebrachten linearen Angeboten fest.

135 Mit dem Umstand, dass immer mehr Menschen online den Zugang zu
Medieninhalten suchen, geht eine weitere Entwicklung einher: die Ver-
schmelzung von linearen und nicht-linearen sowie von massen- und indivi-
dualkommunikativen Angeboten aus Nutzersicht. �ber das Internet als In-
frastruktur werden mittlerweile eine F�lle an Video- und Audiopodcasts,
Streams, Texten und sonstigen Inhalten angeboten.284 Die klassische Grenz-
ziehung zwischen linearen und zum Abruf bereitgestellten Angeboten hat
angesichts der neuen Abspielm�glichkeiten und Darreichungsformen ihre
Bedeutung verloren. F�r die Wirkung der Inhalte auf die Rezipienten und
die daraus resultierenden Deutungen spielt es oft keine Rolle mehr, ob sie
ein lineares oder nicht-lineares Angebot nutzen. Ebenso besteht angesichts
der einfachen Abspielm�glichkeiten bei zahlreichen Online-Angeboten f�r
den Nutzer kein Unterschied mehr zu linearen Angeboten. So kann er etwa
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ein laufendes lineares Programm bis zu einem bestimmten Zeitpunkt „zu-
r�ckspulen“ und von dort an das Angebot verfolgen, oder die Inhalte wer-
den schlicht zeitversetzt, teils sogar vor dem ersten Ausstrahlungstermin
im linearen Programm, auf Abruf in der Mediathek angeboten, die auf der
Fernbedienung mit einem „Knopfdruck“ erreichbar ist.

136Trotz der zunehmenden Online-Nutzung und der neuen Angebote bleibt
die durchschnittliche Nutzungsdauer des klassischen linearen Fernsehens
bisher auf hohem Niveau stabil. So betrug im Jahr 2017 die durchschnittli-
che Sehdauer bei der linearen Fernsehnutzung 221 Minuten t�glich und lag
damit nur 4 Minuten unter der H�chstmarke im Jahr 2011. Im Jahr 2001
belief sich die t�gliche Sehdauer noch auf 192 Minuten.285 F�r das Jahr
2018 weist die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medien-
bereich (KEK) eine t�gliche Sehdauer von 217 Minuten aus.286

137Allerdings bestehen zwischen den Altersgruppen gewichtige Unterschiede.
So ist die Sehdauer bei den 14- bis 29-J�hrigen deutlich niedriger und lag
im Jahr 2017 bei lediglich 105 Minuten und bei den 14- bis 49-J�hrigen bei
160 Minuten.287 Schon dies belegt, dass sich die Sehgewohnheiten der 14-
bis 49-J�hrigen und erst recht diejenigen der 14- bis 29-J�hrigen zuneh-
mend deutlich von denen der Gesamtbev�lkerung unterscheiden. Diese
Unterschiede setzen sich bei den Zuschaueranteilen fort. Bezogen auf die
Gesamtbev�lkerung erreicht der �ffentlich-rechtliche Rundfunk seit dem
Jahr 2010 im Jahresdurchschnitt einen Zuschaueranteil von knapp 45%,288

w�hrend auf die privaten Programme insgesamt gut 55% entfallen. Dabei
verbucht die Mediengruppe RTL insgesamt knapp 25% mit leicht sinken-
der Tendenz und die ProSiebenSat.1 Media AG knapp 20% mit ebenfalls
leicht sinkender Tendenz, w�hrend auf alle �brigen Anbieter gut 10% mit
leicht steigender Tendenz entfallen.289 Allerdings ist eine Fragmentierung
des Sehverhaltens festzustellen. Mehrere private Fernsehprogramme errei-
chen mittlerweile bei der Gruppe der 14- bis 49-J�hrigen und erst recht bei
der Gruppe der 14- bis 29-J�hrigen einen h�heren Zuschaueranteil als die
�ffentlich-rechtlichen Programme und dies teilweise sogar mit einem deut-
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lichen Abstand.290 Daher sprechen manche im Hinblick auf den �ffentlich-
rechtlichen Rundfunk bereits von einem Generationenabriss.

138 Die Radionutzung bleibt ebenfalls auf hohem Niveau stabil. So h�rte jeder
Deutsche 2018 im Jahresschnitt knapp 3 Stunden t�glich Radio.291 Dabei
entfielen etwas �ber 55% auf den �ffentlich-rechtlichen Rundfunk.292 Al-
lerdings hat sich die Funktion des Radios ver�ndert. Anders als fr�her wird
es �berwiegend als Begleitmedium zur Unterhaltung genutzt.

d) Telemedien und Intermedi�re

aa) Digitalisierung

139 Neben das klassische Fernsehen sind demnach seit einiger Zeit in großer
Zahl weitere mediale Angebote getreten, deren Bedeutung sich dem Fern-
sehen mehr und mehr ann�hert. Entscheidend daf�r ist, wie bereits darge-
legt,293 die Digitalisierung der Kommunikationsinfrastrukturen. Mit
der Digitalisierung ist es m�glich geworden, jedwede Kommunikationsin-
halte auf verschiedenen �bertragungswegen zu verbreiten und f�r die
Empf�nger auf beliebigen Endger�ten verf�gbar zu machen. Auch bisher
getrennte Formen der Produktion, Darstellung, Speicherung, Verbreitung
und Suche von Inhalten verschmelzen auf digitalen Plattformen weitgehend
miteinander. Traditionelle Mediengattungen erleben ebenso einen Bedeu-
tungswandel wie traditionelle Kategorien von Verbreitungssystemen.

140 Die Unterschiede zwischen dem Fernsehen als einer Form des einfachge-
setzlichen Rundfunks und Online-Angeboten sind zudem, wie bereits dar-
gestellt, bei weitem nicht mehr so ausgepr�gt wie fr�her. Bei vielen Abruf-
angeboten besteht, abgesehen von der Linearit�t, inhaltlich �berhaupt kein
Unterschied mehr.294

141 Die regelm�ßige Onlinevideonutzung nimmt seit geraumer Zeit zu. F�r
das Jahr 2017 registrierte die KEK gegen�ber dem Vorjahr einen Zuwachs
von 2,5 Mio. (+ 9%) regelm�ßigen Over-the-top-content (OTT)295-Nutzern.
Im Jahr 2017 nutzten 42,2% der Bev�lkerung (ab 14 Jahren) mindestens
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88 D�rr

290 Siehe hierzu bereits D�rr/Deicke, ZUM 2015, 89, 93ff.; vgl. auch D�rr, in: FS Stern,
S. 1349ff.

291 Vgl. https://de.statista.com/themen/591/radio/, zuletzt abgerufen am 15.1.2022.
292 Vgl. Kunow, in: die medienanstalten (Hrsg.), Vielfaltsbericht der Medienanstalten 2018,

S. 27, 33f.
293 Vgl. oben Rn. 2ff.
294 Vgl. zu diesen Entwicklungen D�rr/Holznagel/Picot, Legitimation und Auftrag des �ffent-

lich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud, S. 15ff.
295 Der Begriff Over-the-top-content (OTT) bezeichnet die �bermittlung von Video- und

Audioinhalten �ber Internetzug�nge, ohne dass ein Internet-Service-Provider in die Kon-
trolle oder Verbreitung der Inhalte involviert ist. Die Nutzer k�nnen auf OTT-Inhalte �ber
mit dem Internet verbundene Ger�te – PCs, Laptops, Tablets, Set-Top-Boxen und Spiele-


